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Hinweis: Die Niederschrift ist bis zu ihrer Genehmigung vorläufig. Da bei der Genehmi-
gung der Niederschrift, die in einer der nächsten Sitzungen erfolgt, noch Ergänzungen und 
Änderungen beschlossen werden können, sollte dann auch in diesen Sitzungen der Ta-
gesordnungspunkt „Genehmigung der Niederschrift“ aufgerufen werden. 

 

AStEnt/005/2021-2026  

 
Niederschrift über die öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Stadtentwicklung, Klima-/Umweltschutz und Wirtschaft 
vom 10.02.2026 

 

 
 

Beginn: 18:30 Uhr                Ende: 21:11 Uhr 

 

Anwesend sind: 
 
 
 

Entschuldigt fehlen: 
 
 
 
 
TOP  1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen 

Ladung und der Beschlussfähigkeit 

VorlNr. 
 

Vors. Schäfer eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße 
Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
 
TOP  2 Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden 

Anträge 

VorlNr. 
 

Bgm Oestmann ergänzt, dass der Tagesordnungspunkt (TOP) mit Aktuellem aus der Städte-
bauförderung fehlen würde. Aufgrund dessen würde dieser unter dem TOP „Mitteilungen der 
Verwaltung und Anfragen der Ausschussmitglieder“ von dem neuen Mitarbeiter Herrn Salo-
mon behandelt. Herr Salomon sei der neue zentrale Ansprechpartner im Bereich der Städte-
bauförderung. Frau Vorwerk von der BIG Städtebau GmbH würde an der nächsten Aus-
schusssitzung teilnehmen, um über die Finanzmittel zu informieren.  
 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima-/Umweltschutz und Wirtschaft stimmt mit 
der vorgetragenen Ergänzung von Bgm Oestmann einstimmig der Tagesordnung zu. 
 
 
 
TOP  3 Genehmigung der Niederschrift vom 03.12.2025 VorlNr. 

 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima-/Umweltschutz und Wirtschaft genehmigt 
bei zwei Enthaltungen die Niederschrift vom 03.12.2025.  
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TOP  4 Vorstellung des Siegerentwurfes zum Innovationsquartier 

durch PlanZwei 

VorlNr. 
 

Frau Klehn stellt anhand einer Präsentation den Siegerentwurf zum Innovationsquartier der 
Rotenburger Werke vor.  
 
Bgm Oestmann stellt im Anschluss an die Präsentation fest, dass er Frau Klehn und die heu-
tigen Gäste von den Rotenburger Werken nicht zu Beginn vorgestellt hatte, und bittet um 
Verzeihung. Er stellt Frau Klehn von dem Architekturbüro „plan zwei Stadtentwicklung, Stadt-
forschung, Kommunikation“ vor und begrüßt zudem die Gäste Herrn Tillner als Geschäftsfüh-
rer und Herrn Behrends als Projektleiter von den Rotenburger Werken.  
 
RH Klingbeil möchte zur Verkehrsanbindung in das Innovationsquartier wissen, ob der Weg 
mit Blick zum Neuen Markt umgebaut werde. Im Hinblick auf die zukünftige Umgestaltung 
des Neuen Marktes müsse die Anbindung in das Quartier berücksichtigt werden.  
 
Frau Klehn nimmt den Hinweis mit auf. 
 
RH Klingbeil erkundigt sich, ob es sich bei dem Wohnhaus, welches errichtet werden solle, 
um eines für „Wohnen für alle“ handeln würde.  
 
Frau Klehn bejaht. 
 
RH Klingbeil bittet Bgm Oestmann um Klärung, ob das bezeichnete Gesamtprojekt als „das 
Kulturhaus“ auch von ihm als „das Kulturzentrum für Rotenburg“ verstanden werde oder ein 
weiteres städtisches Kulturzentrum gemeint sei.  
 
Bgm Oestmann entgegnet, dass er von einem Kulturzentrum für die Kerninnenstadt, idealer-
weise in der Großen Straße, sprechen würde. Dies würde in keiner Konkurrenz zu dem Inno-
vationsquartier stehen, sei jedoch aufgrund der zunehmenden Leerstände in der Innenstadt 
notwendig.  
 
 
 
TOP  5 Moderner Parkraum für Rotenburg durch Errichtung von drei 

Parkhäusern/Parkpaletten; Antrag der Fraktion FDP/WIR vom 
03.08.2025 

VorlNr. 
0888/2021-2026/1 

Bgm Oestmann leitet ein, dass die Bitte an das Bauamt, die Beschlussvorlagen aus der Ver-
gangenheit und deren Umsetzung zu prüfen, durch Abt.-Leiterin Schumacher und StAR Loh-
mann erfolgt und die vorliegende Gesamtvorlage erstellt worden sei.  
 
Abt.-Leiterin Schumacher fasst zusammen, dass in der Vergangenheit ein Gutachten erstellt 
werden sollte, welches bislang nicht erstellt worden sei. Der Vorschlag der Verwaltung würde 
daher lauten, dass ein Gutachten zur Bedarfsermittlung, Machbarkeit und Finanzierung von 
Parkhäusern/Parkpaletten beauftragt werde. 30.000 Euro seien für das Gutachten ange-
dacht, welches den Bereich des Bahnhofes, des Krankenhauses und des Lohmarktes unter-
suchen solle.  
 
RH Räke möchte wissen, inwieweit sich das Gutachten von den zu betrachtenden Flächen 
innerhalb der Städtebauförderung unterscheiden würde.  
 
Bgm Oestmann erwidert, dass es aufeinander aufbauen würde. Bei der Rahmenplanung 
seien verschiedene Flächen betrachtet worden, welche theoretisch für eine qualifizierte Ver-
wendung in Frage kommen. In Anbetracht der in der Rahmenplanung ermittelten Potenzial-
flächen müsse geprüft werden, was sich anbieten würde. Dies sei deutlich konkreter als die 
Rahmenplanung, welche noch keine konkrete Aussage treffen würde. Am Ende würde alles 
ineinandergreifen.  
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RH von Hoyningen-Huene äußert zum einen, dass das Mobilitätskonzept, welches nicht vor-
liege, Voraussetzung für die Untersuchung sein müsse. Zum anderen sei man verwundert, 
dass kein Standort in der Innenstadt betrachtet würde. Außerdem würde die Erwähnung der 
Bewirtschaftungskosten in der Vorlage fehlen, merkt er an.   
 
RH Poppe dankt Abt.-Leiterin Schumacher und StAR Lohmann für die Ausarbeitung. 
 
Bgm Oestmann gibt bekannt, dass die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens weiterhin nicht 
vorliegen würden. Er äußert hierüber seinen Unmut, da dieses die Grundlage für alles Wei-
tere darstellen würde. Seitens der Verwaltung würde kein Druck bestehen, dieses Gutachten 
alleine voranzuziehen, jedoch müsse es zeitnah im Gesamtbild betrachtet werden.  
 
RH Klingbeil erkundigt sich nach dem Sachstand zum Verkehrsgutachten.  
 
AL Lauchart entgegnet, dass ursprünglich zur 50. beziehungsweise 51. Kalenderwoche des 
letzten Jahres die Ergebnisse vorliegen sollten, jedoch sei lediglich eine grobe Erhebung 
ohne eine konkrete Auswertung eingegangen. Der Fachplaner sollte weiterhin bis Ende letz-
ter Woche die Ergebnisse zukommen lassen und die Ergebnisse heute im Ausschuss vor-
stellen, allerdings seien keine Ergebnisse eingegangen. Man würde weiterhin mit dem Pla-
nungsbüro in Kontakt stehen.  
 
RH von Hoyningen-Huene bittet, dass das Gutachten erst mit Erhalt der Ergebnisse des Ver-
kehrsgutachtens in Auftrag gegeben werde.  
 
RH Scheunemann unterstreicht die Erforderlichkeit der Erweiterung des Parkdecks für das 
Diakonieklinikum.  
 
Stv. Vors. Dr. Rinck spricht sich positiv für die Auftragsvergabe des Gutachtens aus.  
 
RH von Hoyningen-Huene äußert sich kritisch gegenüber der Auftragsvergabe, ohne die Er-
gebnisse des Verkehrsgutachtens vorliegend zu haben. Zudem würde man nicht in erster Li-
nie die Stadt für den Parkraumbedarf beim Diakonieklinikum sehen. Der Beschlussvorlage 
würde nur mit der Ergänzung des vorliegenden Mobilitätskonzeptes zugestimmt.  
 
RH Klingbeil äußert ebenfalls seine Bedenken gegenüber der Auftragsvergabe vor Erhalt der 
Ergebnisse des Verkehrsgutachtens. 
 
Bgm Oestmann spricht sich für die Ausstellung des Gutachtens aus.  
 
Stv. Vors. Dr. Rinck stimmt Bgm Oestmann zu und bittet um Zustimmung zu dem Beschluss-
vorschlag. 
 
RF Dembowski erkundigt sich nach dem benötigten Parkvolumen auf dem Lohmarkt. 
 
Abt.-Leiterin Schumacher erwidert, dass 250 bis 280 Stellplätze benötigt würden.  
 
RH Räke bittet um Auskunft zu Fördermöglichkeiten. 
 
Abt.-Leiterin Schumacher antwortet, dass die Förderung durch die Städtebauförderung gege-
ben sei, jedoch weitere Fördermöglichkeiten geprüft würden. 
 
Bgm Oestmann schildert auf Verständnisfragen und geäußerte Bedenken von RH Klingbeil 
die Sinnhaftigkeit des Gutachtens. Die Umsetzung sei ein anderes Thema, erst einmal 
müsse sich grundsätzlich hierum gekümmert werden, unterstreicht er. 
 
RF Dembowski teilt mit, dass sie sich der heutigen Abstimmung enthalten werde.   
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima-/Umweltschutz und Wirtschaft empfiehlt 
bei 6 Enthaltungen folgenden Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) beschließt: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Gutachten zur Bedarfsermittlung, Machbarkeit und Fi-
nanzierung von Parkhäusern bzw. Parkpaletten zu vergeben. 

 
2. Das Gutachten soll sich insbesondere auf folgende Standorte beziehen und diese verglei-

chend bewerten: 

• das Bahnhofsumfeld, 

• das Umfeld des Krankenhauses, 

• den Bereich Lohmarkt sowie 

• angrenzende, funktional zugehörige Bereiche. 
 

3. Im Rahmen des Gutachtens sind insbesondere folgende Fragestellungen zu untersuchen: 

• der bestehende und zukünftige Stellplatzbedarf, 

• die städtebauliche, verkehrliche und technische Machbarkeit, 

• mögliche Betreibermodelle, 

• die Investitions- und Folgekosten sowie 

• Fördermöglichkeiten, insbesondere im Rahmen der Städtebauförderung in den 
Fördergebieten „Innenstadt“ und „Niederungen“ sowie „Wohngebiet Auf dem Loh“. 

 
Die Ergebnisse des Gutachtens sind dem Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) zur weiteren 
Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
TOP  6 Bebauungsplan Nr. 42C - Hohenesch - Westlicher Rand - 2. 

Änderung; Beratung und Beschluss über die Stellungnahmen 
aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der öffent-
lichen Auslegung, der Beteiligung der Behörden sowie sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange und Feststellungs- und Sat-
zungsbeschluss 

VorlNr. 
0480/2021-2026/1 

RF Dembowski erkundigt sich nach der vom Landkreis angemahnten Heckenpflanzung.  
 
Stadtplanerin Egbringhoff entgegnet, dass es sich um einen missverständlichen Ausdruck 
gehandelt hatte. Es sei hierbei um den Zugang zum Flugplatz gegangen, welcher zum Ur-
sprungsplan versetzt und verkleinert worden sei und zur Irritation geführt habe. Um dem 
Missverständnis entgegenzuwirken, sei eine Ergänzung innerhalb der Erläuterung vorge-
nommen worden.   
  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima-/Umweltschutz und Wirtschaft empfiehlt 
einstimmig folgenden Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Rat der Stadt erhebt die Vorschläge des Bürgermeisters zu den eingegangenen 
Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der öffentli-
chen Auslegung und zur Beteiligung der Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher 
Belange zum Beschluss. 
 

2. Der Rat der Stadt beschließt, den Bebauungsplan Nr. 42C – Hohenesch – Westlicher 
Rand – 2. Änderung gemäß § 10 BauGB als Satzung und die Begründung. 
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TOP  7 Beschluss über den Umgang mit Befreiungen gemäß § 31 

Abs. 3 BauGB und Abweichungen gemäß § 34 Abs. 3b BauGB 
im Rahmen der BauGB-Novelle ("Bauturbo-Gesetz") 

VorlNr. 
1014/2021-2026 

Bgm Oestmann führt in die Thematik ein und bittet im Zuge der Beschleunigung der Verfah-
ren um Zustimmung des Beschlussvorschlags. 
 
Stadtplanerin Egbringhoff stellt zur Veranschaulichung zwei Beispiele vor.  
 
RH von Hoyningen-Huene erbittet halbjährlich eine Aufstellung der genehmigten Anträge für 
den Stadtentwicklungsausschuss.  
 
Bgm Oestmann antwortet, dass gerne tabellarisch alle vier Wochen dem Verwaltungsaus-
schuss die bearbeiteten Anträge gezeigt werden können.  
 
Hinzugewähltes Mitglied Behrens äußert sich kritisch gegenüber einer möglichen Beschleu-
nigung bei der Anwendung des Bau-Turbos.  
 
Bgm Oestmann erwidert, dass durch die Systematik des Ablaufs eine Beschleunigung her-
beigeführt werden solle.  
 
RF Dembowski stellt klar, dass die Verzögerung nicht allein der Politik geschuldet sei, son-
dern es um die herangetragenen Belange der Bevölkerung gehe, welche geklärt würden. Es 
würde zur Prüfung der Balancehaltung eine Darstellung der Anträge für den Verwaltungsaus-
schuss benötigt.  
 
RH Klingbeil äußert seine Skepsis gegenüber dem Bau-Turbo. Er erkundigt sich nach dem 
Arbeitsvolumen im Jahr.  
 
Abt.-Leiterin Schumacher entgegnet, dass im Jahr circa 150 bis 200 Anträge zur Stellung-
nahme eingehen würden. Vor Weihnachten seien allein zum Bau-Turbo 17 Anträge zur Prü-
fung eingegangen. Sie betont, dass die Politik bei problematischen Vorhaben einbezogen 
werde. 
 
RF Behr äußert, dass sie sich der Abstimmung enthalten werde.  
 
Stv. Vors. Dr. Rinck begrüßt grundsätzlich den Vorschlag der Verwaltung, jedoch müssen 
nachbarschaftliche Bedenken beachtet werden.  
 
Bgm Oestmann bekräftigt an einem Vorhaben im Am Neuen Markt die Thematik der Be-
schlussfassung und den systematischen Ablauf. Er schlägt für eine bessere Entscheidungs-
findung vor, dass der Verwaltungsausschuss die Empfehlungen der Verwaltung tabellarisch 
vorgestellt bekommt. Sofern der Verwaltungsausschuss über einzelne Anträge politische Be-
schlussfassungen wünsche, würde dieses erfolgen. 
 
RH Poppe begrüßt den Vorschlag der Verwaltung.  
 
RH Räke erkundigt sich nach einem Ermessensspielraum.  
 
Stadtplanerin Egbringhoff antwortet, dass es sich immer um eine Einzelfallbetrachtung han-
deln würde und die Festsetzung eines Richtwertes aufgrund dessen schwierig sei. 
 
RH Räke äußert erhebliche Zweifel bei dem Prozess und damit einhergehend bei der Ent-
scheidung eines einzelnen Sachbearbeiters bei der Bearbeitung der Anträge, welcher bei 
100 Anträgen überlastet sein könne. 
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Stadtplanerin Egbringhoff schildert den internen Ablauf, dass folglich die Entscheidungsfin-
dung nicht an einer einzelnen Person hängen würde, und hofft auf das Vertrauen in das Bau-
amt zur Bewertung der städtebaulichen Verträglichkeit von einzelnen Vorhaben.  
 
AL Lauchart bekräftigt die Aussagen von Stadtplanerin Egbringhoff. 
 
RH Klingbeil äußert seine Bedenken und werde sich daher einer Abstimmung enthalten.  
 
RH von Hoyningen-Huene wirft die Frage auf, was Inhalt der Beschlussfassung sei. 
 
Bgm Oestmann antwortet, dass über die Beschlussvorlage mit der Anlage abgestimmt 
würde. In einem festzulegenden Rhythmus würden die eingegangenen Anträge dem Verwal-
tungsausschuss in einer einfachen Tabelle, welche den Bauantragseingang, den -inhalt und 
die Empfehlung der Verwaltung beinhaltet, vorgestellt.  
  
 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima-/Umweltschutz und Wirtschaft empfiehlt 
bei zwei Enthaltungen folgenden Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) beschließt, die Entscheidung über die Anwendung 
des § 31 Abs. 3 BauGB sowie § 34 Abs. 3b BauGB der Verwaltung zu übertragen, sofern 
nennenswerte Beeinträchtigungen städtebaulicher, nachbarschaftlicher sowie umweltbezo-
gener Belange ausgeschlossen werden können.  
 
 
 
TOP  8 Beschluss über die Teilnahme der Stadt Rotenburg (Wümme) 

an der WWF-Aktion "Earth Hour" am 28.03.2026 

VorlNr. 
1003/2021-2026 

Klimaschutzmanagerin Cohrs stellt kurz den Inhalt der Earth-Hour-Aktion vor.  
 
RH Klingbeil spricht sich positiv für die Beteiligung aus. Die Beschlussfassung hierüber emp-
finde er als unglücklich und würde die einfache Umsetzung begrüßen. 
 
RH von Hoyningen-Huene wirft die Frage auf, ob zur Teilnahme ein Grundsatzbeschluss ge-
fasst werden könne.  
 
Bgm Oestmann schlägt aufgrund des Hinweises vor, den Beschlussvorschlag der Verwal-
tung wie folgt zu ändern: Der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) beschließt, dass sich die 
Stadt Rotenburg (Wümme) bis auf Weiteres jährlich an der WWF-Aktion „Earth Hour“ betei-
ligt.   
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima-/Umweltschutz und Wirtschaft empfiehlt 
bei einer Enthaltung folgenden geänderten Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) beschließt, dass sich die Stadt Rotenburg (Wümme) 
bis auf Weiteres jährlich an der WWF-Aktion "Earth Hour" beteiligt. 
 
 
 
TOP  9 Ergebnispräsentation der Treibhausgasbilanz für die Stadt 

Rotenburg (Wümme) 

VorlNr. 
1008/2021-2026 

Klimaschutzmanagerin Cohrs stellt anhand einer Präsentation die Ergebnisse der Treibhaus-
gasbilanz vor.  
 
RF Dembowski stellt als Zwischenfrage, was unter erneuerbaren Kraftstoffen verstanden 
werde. 
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Klimaschutzmanagerin Cohrs vermutet, dass hierunter Biodiesel fallen würde. 
 
RH Klingbeil stellt fest, dass Flugzeugtreibstoff in der Bilanz nicht vorkommen würde. 
 
Klimaschutzmanagerin Cohrs bejaht. Die Daten des Rotenburger Flugplatzes seien nicht er-
fasst worden, da nicht die Möglichkeit bestanden habe, diese zu bilanzieren. Aufgrund der 
nicht gut vorhandenen Datengüte würde sich auf statistische Daten gestützt.  
 
RH von Hoyningen-Huene dankt Klimaschutzmanagerin Cohrs für die Arbeit. Er wünscht, 
zum einen, einen kurzen Erläuterungsbericht der Präsentation beigefügt zu bekommen. Zum 
anderen, dass die Stromerzeugung besser aufgeschlüsselt werde. Des Weiteren möchte er 
wissen, was in Rotenburg unter Industrie fallen würde und wo die großen Energieverbrau-
cher im Rahmen der Industrie seien. 
 
Klimaschutzmanagerin Cohrs entgegnet, dass die Daten für die statistische Datenerhebung 
von den Stadtwerken bereitgestellt werden.   
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima-/Umweltschutz und Wirtschaft nimmt fol-
gende Kenntnisnahme zur Kenntnis: 
 
Der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) nimmt die Ergebnisse der Treibhausgasbilanz zur 
Kenntnis. 
 
 
 
TOP  10 Fahrradinfrastrukturprojekt "Fidi-Boon-Wech" - Abschlussbe-

richt 

VorlNr. 
1000/2021-2026 

StAR Lohmann stellt ausführlich anhand einer Präsentation den Abschlussbericht zum Fahr-
radinfrastrukturprojekt „Fidi-Boon-Wech“ vor.  
 
Bgm Oestmann dankt abschließend StAR Lohmann und allen Beteiligten für die Arbeit.  
 
RH Klingbeil erkundigt sich nach den Zahlen zu dem Pendler-Parkplatz. 
 
StAR Lohmann erwidert, dass keine konkreten Zahlen bekannt seien. 
 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima-/Umweltschutz und Wirtschaft nimmt fol-
gende Kenntnisnahme zur Kenntnis: 
 
Der Rat der Stadt nimmt den Abschlussbericht zum Fahrradinfrastrukturprojekt „Fidi-Boon-
Wech“ zur Kenntnis. 
 
 
 
TOP  11 Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen der Ausschussmit-

glieder 

VorlNr. 
 

 
 
TOP  11.1 Sachstandsbericht Städtebauförderung VorlNr. 

 

Herr Salomon stellt sich kurz als neuen Sachbearbeiter für die Städtebauförderung vor.  
Er berichtet, dass die Ausschreibung für das Spielplatzkonzept bei der Vergabestelle einge-
reicht worden sei und hierzu auf Rückmeldung gewartet würde. Des Weiteren würde der 
diesjährige Tag der Städtebauförderung am 9. Mai erneut online stattfinden. An der Rowdi-
nale werde ein Infostand über die Städtebauförderung bereitstehen und hierüber informieren.  
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TOP  11.2 Beschilderung von Spielplätzen VorlNr. 

 

AL Lauchart teilt mit, dass erste Entwürfe für die Beschilderung der Spielplätze vorliegen 
würden und eine zeitnahe Umsetzung erfolge.  
 
 
TOP  11.3 STADTRADELN 2026 VorlNr. 

 

Klimaschutzmanagerin Cohrs teilt mit, dass es erstmalig ein landkreisweites STADTRADELN 
geben werde. Der Radelzeitraum sei vom 10. bis zum 30. Mai und würde kleineren Gemein-
den durch finanzielle Unterstützungen des Landkreises die Teilnahme vereinfachen. Für die 
Stadt würde sich nicht viel ändern, außer dass der Landkreis die „Schirmherrschaft“ habe.   
 
 
TOP  11.4 Dritter Teil des Friedhofsgeflüters mit der schwarzen Wittwe VorlNr. 

 

StAR Lohmann teilt mit, dass am 28. März um 19 Uhr die schwarze Witwe mit dem dritten 
Teil des Friedhofsgeflüsters auf dem Friedhof in der Lindenstraße stattfinde, und lädt zur 
Teilnahme ein. Er empfiehlt, gerade im Hinblick auf ältere Menschen, sich eine mobile Sitz-
gelegenheit mitzubringen.   
 
 
TOP  11.5 Bauzaun Glockengießerstraße VorlNr. 

 

RH Klingbeil berichtet, dass seit Monaten auf einem Grundstück in der Glockengießerstraße 
ein Bauzaunbanner mit Werbung bestehe. Er bittet um Klärung. 
 
 
Antwort im Protokoll: 
Das Transparent befindet sich an einem der beiden dort vorhandenen Bauzaunelemente, die 
direkt am Grenzzaun des Privatgrundstücks angebracht sind. Ohne kostspielige Grenzfest-
stellung wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich hier noch um Privatfläche handelt. 
Eine erlaubnis- und ggf. gebührenpflichtige Sondernutzung liegt demnach nicht vor. 
 
Das Transparent bewirbt abwechselnd gastronomische Betriebe und – wie zurzeit – politi-
sche Themen. Aufgrund der Größe dieser offensichtlichen Werbeanlagen (jeweils ca. 3 x 2 
m) könnte hierfür eine Baugenehmigung erforderlich sein.  
 
Der Grundstückseigentümer wurde mündlich auf die bestehende Problematik hingewiesen. 
Dieser sagte zu, sich der Problematik anzunehmen und zeitnah eine Lösung zu finden.   
 
 
TOP  11.6 Fußgängerzone in der Großen Straße VorlNr. 

 

Hinzugewähltes Mitglied Behrens wirft die Frage auf, ob darüber nachgedacht werden 
könne, die Fußgängerzone in der Innenstadt für den Fahrzeugverkehr zu öffnen. 
 
 
Vors. Schäfer schließt die Sitzung um 21.11 Uhr.  
 
 
 
 
 
 
 
gez. Vorsitzende/r gez. Bürgermeister gez. Protokollführer/in 
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Die Vorlagen sind Bestandteil der Niederschrift. 
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